
  Antrag auf Herstellung einer Grundstückszufahrt

  Antrag auf Herstellung einer Baustellenzufahrt

  Antrag auf Änderung einer vorhandenen Grundstückszufahrt

An die 
Gemeinde Hagen im Bremischen
Fachbereich 3
Amtsplatz 3
27268 Hagen im Bremischen

Telefon:
Fax:
Email:

04746 87-39
04746 87-69
deharde@hagen-cux.de

Anschrift Antragsteller: Telefon:    

Fax:        

E-Mail:      

Ausführende Firma:
(konzessionierter Tiefbauunternehmer)

Telefon:    

Fax:        

Der Antrag bezieht sich auf   Herstellung einer Erstzufahrt              Beseitigung einer Zufahrt
  Herstellung einer 2. Zufahrt
  Veränderung/Erweiterung einer vorhandenen Zufahrt

Breite der geplanten Zufahrt: 

Grundstück: Adresse:           

Gemarkung: Flur: Flurstück: 

Straßentyp: Grundstücksnutzung: Nutzung der Zufahrt durch:

  Hauptverkehrsstraße
  Wohnstraße
  Baustraße

  Privatgrundstück
  Gewerbegrundstück
  landw. (Hof-)Zufahrt

  KFZ                       bis 2,8 t
  KFZ/LKW              über 2,8 t
  Landw.-Fahrzeuge

Straßenseitenraum zwischen Straße und Baugrundstück ist

  unbefestigt (Grün-, Schotterstreifen, etc.)

  Straßengraben vorhanden
  Gehweganlage vorhanden mit

  Hochbordanlage vorhanden
  Radweganlage vorhanden mit

Belag aus   Rechteck-/Verbundsteine
  Plattenbelag/Klinker
  Asphalt
  ____________________

Belag aus   Rechteck-/Verbundsteine
  Plattenbelag/Klinker
  Asphalt
  ____________________

Ausführungszeitraum (Datum):                                                                                                            
Dem Antrag ist  ein  Lageplan mit  aktueller  oder  geplanter  Bebauung im Maßstab 1:500  in  zweifacher  Ausfertigung mit  Einzeichnung der
geplanten Zufahrt als Anlage beigefügt. 

Mir ist bekannt, dass 
- alle durch die Baumaßnahme entstehenden Kosten zu meinen Lasten gehen.
- mit den Arbeiten erst mit Vorliegen der Genehmigung begonnen werden darf.
- durch die Genehmigung dieses Antrages die aufgrund anderer Bestimmungen erforderlichen Genehmigungen nicht ersetzt werden.

Insbesondere  ist  vor  Beginn  der  Bauarbeiten  rechtzeitig  die  nach  §  45  Straßenverkehrsordnung  (StVO)  erforderliche
straßenverkehrsbehördliche Anordnung beim Landkreis Cuxhaven zu beantragen.

- Die Genehmigung gemäß § 18 Absatz 2 Niedersächsisches Straßengesetz auf Widerruf erteilt wird.
- Für die Genehmigung des Antrages von der Gemeinde Hagen im Bremischen eine Verwaltungsgebühr erhoben wird.

Die vorstehend aufgeführten Bedingungen werden als rechtsverbindlich anerkannt. Ihre Erfüllung wird ausdrücklich zugesagt.

Datum, Ort (Unterschrift des Antragstellers bzw. seines Bevollmächtigten) Firmenstempel

Genehmigungsvermerk:   genehmigt   Gebühr:                          €

  nicht genehmigt   Abgerechnet:                  (NZ)
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